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PREISFEHLER BEI ONLINE-VERTRAGSSCHLUSS  

OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 18.04.2024 – 9 U 11/23, BeckRS 2024, 15612 
 

 

SACHVERHALT 
(abgewandelt und gekürzt) 

 
A ist auf der Suche nach einem neuem Smartphone. Als Sparfuchs begibt er sich am 07.03.2022 

auf die Onlinerecherche. Als er auf die Seite der B, die einen deutschen Onlineshop betreibt, 

gelangt, kann er seinen Augen kaum glauben. Diese bietet das von dem A begehrte SuperPhone 

zu einem Preis von 92,00 EUR an. UVP des Smartphones ist zu diesem Zeitpunkt 1.099,00 

EUR. Zur Entzückung des A ist dies jedoch nicht alles. Die B bietet nicht nur das SuperPhone 

zu einem Preis von 92,00 EUR an, sondern legt bei einer Bestellung dieses noch gratis die 

Kopfhörer vom Typ SuperPods dazu. 

 

A zögert nicht lange und bestellt das SuperPhone, wobei er den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB) der B ausdrücklich zustimme. Dort heißt es:  

 

 Ziffer 4.1: 

„[…] Erst Ihre Bestellung über den Button „jetzt kaufen“ stellt ein bindendes Angebot 

an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine Bestellung bei uns 

aufgeben, senden wir Ihnen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse eine E-Mail, 

mit der wir den Eingang Ihrer Bestellung bestätigen und deren Einzelheiten und 

Bestellreferenznummer aufführen („Auftragsbestätigung“). Diese Auftragsbestätigung 

stellt keine Annahme ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, dass 

Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Ein Kaufvertrag mit uns kommt erst dann 

zustande, wenn wir das bestellte Produkt an Sie […] versenden und den Versand an Sie 

mit einer zweiten E-Mail („Versandbestätigung“) bestätigen („Vertrag“). […]“ 

 

Ziffer 4.2: 

„Der zwischen Marke1 und Ihnen geschlossene Vertrag bezieht sich nur auf die in der 

Versandbestätigung bestätigten oder an Sie gelieferten Produkte. Soweit Ihre Bestellung 

weitere Produkte enthielt, sind diese nicht von dem Vertrag erfasst und es besteht keine 
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Pflicht, diese Produkte an Sie zu liefern, bis der Versand der entsprechenden Produkte in 

einer separaten Versandbestätigung bestätigt wurde.“ 

 

Ziffer 9.3: 

 

„Unsere Website enthält eine große Anzahl von Produkten und es kann jederzeit 

vorkommen, dass trotz all unserer Bemühungen einige der auf unserer Website genannten 

Produkte möglicherweise mit einem falschen Preis ausgezeichnet sind. […] Ist der 

korrekte Preis eines Produktes höher als der auf der Website angegebene Preis, so 

nehmen wir nach unserem Ermessen meist mit Ihnen Kontakt auf, um das weitere 

Vorgehen einvernehmlich zu vereinbaren. Wir behalten uns aber vor, Ihre Bestellung 

ohne weitere Kontaktaufnahme mit Ihnen abzulehnen. […]“ 

 

A, der etwas einfältig ist, erkennt bei seiner Bestellung nicht, dass es sich um einen Fehler der 

B handeln könnte. Er denkt, es handele sich um ein ganz besonderes und einmaliges 

Lockangebot, bei dem der Anbieter bewusst Verluste hinnimmt.  

 

Am selben Tag, dem 07.03.2022, erhält A von der B eine Bestellbestätigung per E-Mail. Dort 

heißt es „Bestellnummer […]: 1x SuperPhone für 92,00 EUR sowie 1x SuperPods kostenlos. 

[…] Wir werden dir Bescheid geben sobald wir dein Paket verschickt haben“. 

 

A bezahlt sofort den Kaufpreis an die B. Etwas später am selben Tag ändert die B den Kaufpreis 

auf ihrer Webseite auf 928,00 EUR. Am 09.03.2022 versendet die B (nur) die Gratisbeilage in 

Form der Kopfhörer und bestätigt dies dem A per E-Mail, in der sie auch Bezug auf die 

Bestellnummer gibt. 

 

Mit E-Mails vom 22.3.2022 teilte die B dem A dann allerdings mit, dass es bei seinen 

Bestellungen zu einem gravierenden Preisfehler gekommen sei und sie die Bestellung storniere. 

Die B habe sich beim Eingeben des Preises im System vertippt. Zusätzlich fordert sie den A 

auf, die bereits erhaltenen SuperPods zurückzusenden. Nach der Rücksendung würde der 

bereits gezahlte Kaufpreis zurückerstattet werden. 
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A ist entrüstet, war er doch so über sein Schnäppchen erfreut. Er meint, die B sei an ihr Angebot, 

welches er angenommen habe, auch gebunden. Schließlich sei es ja nicht sein Fehler gewesen. 

Selbst wenn die B einen Fehler auf ihrer Webseite gemacht habe, hätte sie nicht die E-Mail 

vom 07.03. verfassen dürfen. Die Stornierung empfindet er auch als zu spät. 

 

Die B meint, sie habe schon keinen Vertrag mit dem A geschlossen. Schließlich habe sie ja das 

eigentliche Produkt, das Smartphone, noch überhaupt nicht versendet. Im Übrigen habe sie ja 

auch dem A mitgeteilt, dass sie nicht mehr am Vertrag festhalten wolle, weil es sich 

offensichtlich um einen Tippfehler gehandelt habe. Letztlich habe der A auch gewusst, dass es 

sich um einen Fehler gehandelt haben muss und diesen bewusst ausgenutzt. So ein Verhalten 

wäre gegen jedes Recht und die Ordnung.  

 

Kann A von der B auch noch die Übergabe und Übereignung des Smartphones 

verlangen? 


